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 Wien, am 13. Mai 2015
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0142-IM/a/2015 
 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4169/J betreffend 

"Unternehmensflucht dank Steuerpolitik", welche die Abgeordneten Mag. Roman   

Haider, Kolleginnen und Kollegen am 16. März 2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 4 der Anfrage: 

 

Die österreichische Bundesregierung reagiert mit einer spürbaren Entlastung durch die 

Mitte März 2015 vorgestellte Tarifreform mit einem Volumen von € 5 Mrd. Mit dem 

neuem Tarifsystem und der Senkung des Eingangssteuersatzes von 36,5 % auf 25 % 

wird die im Regierungsprogramm festgehaltene umfassende Lohn- und Einkommen-

steuerreform umgesetzt. Sowohl die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als auch 

900.000 Selbstständige profitieren von der Tarifsenkung.  

 

Weiters sollen im Zuge der Steuerreform Maßnahmen für Wachstum und Be-

schäftigung im Ausmaß von rund € 200 Mio. gesetzt werden, welche entscheidend zu 

einer nachhaltigen Verbesserung der österreichischen Konjunktur und zur Standort-

sicherung beitragen sollen, insgesamt 15 Maßnahmen der Standortstrategie Leit-

betriebe sind nun beschlossen. Diese umfassen die Erhöhung der Forschungsprämie 

von 10 % auf 12 %, die Erstellung eines KMU-Finanzierungspaketes (Mittelstands-

finanzierungsgesellschaft Neu), die Schaffung einer Möglichkeit zur Schwarm-

finanzierung (Crowdfunding), die Erhöhung der steuerfreien Mitarbeiterkapitalbe-

teiligung von € 1.460 auf € 3.000 pro Jahr und eine Zuzugsbegünstigung für Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Forscherinnen und Forscher in Umsetzung 
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der Empfehlungen der Steuerreformkommission zum internationalen Steuerrecht. Dies 

wird auch die Erreichung des F&E-Ziels im Rahmen der EU 2020 Strategie erleichtern. 

 

Zudem sollen ab dem Jahr 2018, unter der Voraussetzung der budgetären Bedeckung, 

stufenweise die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Finanzielle Spielräume für eine 

Senkung der Lohnnebenkosten bestehen insbesondere beim Beitrag zum Familien-

lastenausgleichsfonds (FLAF). 

 

Demgegenüber sind Stiftungs- und Erbschaftssteuern nicht vorgesehen und konnten 

wirtschaftsfeindliche Substanzsteuern verhindert werden. Für die Gegenfinanzierung 

wurde ein tragfähiger Kompromiss gefunden, der ohne diese Steuern auskommt. 

 

 

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage: 

 

Die Daten der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zeigen folgendes Bild: 

 

2005: 357.856 

2006: 367.848 

2007: 378.469 

2008: 399.669 

2009: 413.584 

2010: 428.424 

2011: 439.477 

2012: 451.649 

2013: 466.187 

2014: 479.338 
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Antwort zu Punkt 6 der Anfrage: 

 

Die Daten der WKÖ zeigen folgendes Bild: 

 

Jahr Neugründungen Neugründungen ohne
Selbständige Personenbetreuer 

2010 37.125 29.640 
2011 35.279 27.555 
2012 35.638 26.925 
2013 36.946 28.213 

2014 37.120
(vorläufige Daten) 28.490 

2015 Daten noch nicht verfügbar
 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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